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1 Vorbemerkung 

Es besteht von wissenschaftlicher Seite aus weitgehend der Konsens, dass grundle-

gende demokratische Entscheidungen eines Staates effizienter durchgesetzt werden 

können, wenn, analog zum politischen föderalen Bereich, auch ökonomisch dezent-

rale Freiheits- und Entscheidungsstrukturen gewährleistet werden. Wenn ein mark-

twirtschaftliches System mit Dezentralitätscharakter der singulären Entscheidungen 

der Individuen ein mit der Demokratie korrespondierendes und notwendiges dezent-

rales wirtschaftliches Freiheitssystem darstellt, impliziert dies ebenso einen im 

Grundsatz ordnungspolitischen Vorrang der individuellen ökonomischen Verfügung 

über Güter im Sinne des Privateigentums und einen Vorrang privatwirtschaftlicher 

gewerblicher Leistung gegenüber kollektiven Formen von Staatseigentum und öffent-

licher Verwaltungswirtschaft.1

Ob sich dagegen mittels Privatisierungen die Probleme des öffentlichen Sektors aus 

finanzieller, aber auch unter Wohlfahrtsaspekten lösen lassen, kann nicht allgemein 

verbindlich dargelegt werden. Für den Bürger ist eine Privatisierung des Öfteren mit 

negativen Erwartungen bezüglich der Quantität und Qualität der Leistungserstellung 

und insbesondere der Preisentwicklung verbunden. So ergab bspw. eine repräsenta-

tive Dimap-Haushaltsbefragung im September 2008, dass 59 % der befragten Bürger 

eine Leistungserstellung in den Bereichen Energie, Wasser, Abfallentsorgung sowie 

ÖPNV durch einen öffentlichen Träger bevorzugen. Nur 20 % präferieren eine private 

Leistungserstellung in diesen Bereichen, 16 % sind indifferent.

 

In Deutschland vollzog sich in den letzten Jahren, resultierend aus einer wettbe-

werbsorientierten EU-Binnenmarktstrategie, ein Wandel vom produzierenden zum 

gewährleistenden Staat. Dies impliziert im Allgemeinen, dass der Staat, dem Postulat 

der Daseinsvorsorge folgend, gewährleisten muss, dass bestimmte, dem Gemein-

wohl dienende Leistungen angeboten werden. Allerdings ist dabei irrelevant, in wel-

cher Form dies geschieht und insbesondere, ob der Staat diese Leistungen selbst 

produziert.  

2 Den Bereich Wasser 

sehen isoliert betrachtet 72 % als öffentliche Aufgabe an, gefolgt von ÖPNV mit 

62 %.3

                                                 
1 Vgl. Lenk/Rottmann (2008), S. 21. 
2 Vgl. Dimap consult/VKU (2008). 
3 Vgl. ebenda. 
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Für welche Art der Leistungserstellung sich letztlich entschieden wird, sollte die kriti-

sche Einzelfallprüfung zeigen. Eine Pauschalempfehlung ist dagegen aufgrund der 

mehrschichtigen und komplexen Struktur öffentlichen Wirtschaftens schwer darstell-

bar. 

Dieser Beitrag beschäftigt sich grundlegend mit der Theorie der Privatisierung, illus-

triert Gründe, Ziele, Chancen sowie Risiken von Privatisierungsbestrebungen und 

transferiert diese deduktiv auf den Bereich der Wasserversorgung. Es wird im Allge-

meinen dargelegt, inwiefern in Deutschland die Interdependenz von Daseinsvorsorge 

als öffentlicher Auftrag sowie die EU-Wettbewerbstendenzen in der Wasserversor-

gung eine Rolle spielen und inwiefern sich diese Interdependenz auf die Wasserver-

sorgung in Deutschland auswirkt. Ferner wird empirisch dargelegt, ob eine Privatisie-

rung im Bereich der Wasserversorgung für den Endverbraucher tendenziell zu höhe-

ren oder zu niedrigeren Preisen führt. 

 

2 Theorie der Privatisierung 

2.1 Gründe staatlichen Güter- und Leistungsangebotes 

Die Allokation knapper Ressourcen kann zunächst grundsätzlich entweder vom 

Markt oder von staatlicher Seite vollzogen werden. In der Praxis wird diese Allokation 

vielfach in Mischformen erbracht, die sich zwischen den beiden Grundformen bewe-

gen. Die Begründung staatlichen Handelns als Teil der Wohlfahrtstheorie impliziert 

die Frage, welche Bedingungen für eine effiziente Allokation der Ressourcen einer 

Volkswirtschaft erfüllt sein müssen. 

Ein rein oder partiell staatliches Güterangebot wird gerechtfertigt, wenn die Bedin-

gungen für eine effiziente Marktlösung nicht erfüllt sind, folglich allokatives Marktver-

sagen vorliegt. Beispiele für allokatives Marktversagen4

• Unvollkommener Wettbewerb (monopolistische Strukturen), 

 sind: 

• externe Effekte, 

• öffentliche Güter (Nichtausschließbarkeit und Nichtrivalität im Konsum), 

• unvollständige und asymmetrische Informationen der Marktteilnehmer sowie 

• sehr hohe Transaktionskosten privater Handlungen. 

In Fall des allokativen Marktversagens hat der Staat die Aufgabe, durch Korrektur-

maßnahmen die Wohlfahrt zu maximieren.5

                                                 
4 Vgl. u.a. Brümmerhoff (2007), S. 56. 
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Gerade im Bereich der an eine Netzstruktur gebundenen Güter mit hoher Tendenz 

zur Ausbildung technisch bedingter Monopolstrukturen hat der Staat in der Vergan-

genheit häufig der öffentlichen Bereitstellung den Vorzug gegeben, z.B. in der Was-

serversorgung, im ÖPNV oder in der Elektrizitätsversorgung.  

Die Staatsintervention beruht allerdings auf verzerrter und unvollständiger Informati-

onsgrundlage. Neben das Problem des Marktversagens tritt jenes des Staatsversa-

gens hinzu. Da im Rahmen der ökonomischen Theorie mehrheitlich angenommen 

wird, dass das Marktsystem, trotz evidenter Mängel, ökonomische Entscheidungen 

relativ effizienter koordiniert als das geplante System staatlicher Leistungserstellung, 

mündet eine Beseitigungsstreben staatlich organisierter Unvollkommenheiten nicht 

selten in Privatisierungsforderungen. Privatisierungsmotive und -ziele bilden den Ge-

genstand des folgenden Abschnittes. 

 

2.2 Privatisierungsmotive und -ziele 

Privatisierung wird als eine Verlagerung staatlicher Aktivitäten in den privaten Sektor 

einer Volkswirtschaft definiert. Die Ziele intendierter Privatisierungsentscheidungen 

liegen hierbei u. a. in der Möglichkeit einer Kostenersparnis durch Effizienzsteige-

rung6

Als Hauptursache für Privatisierungen wird in der Praxis häufig die angespannte Fi-

nanzlage der öffentlichen Haushalte angeführt. Je fiskalisch erschöpfter die finanziel-

le Lage für die öffentlichen Haushalte ausfällt, desto attraktiver erscheint die Aus-

 sowie der Erhöhung von Wettbewerb und damit verbundenen sinkenden Prei-

sen. Die optimale Ressourcenverteilung über den Markt wird dabei als effizienter an-

gesehen, wenn die Marktstruktur ein hinreichendes Maß an Wettbewerb ermöglicht 

(beispielsweise seit einigen Jahren in der Elektrizitätsversorgung). Private Anbieter 

haben aufgrund des Wettbewerbdrucks zu möglichst niedrigen Preisen zu produzie-

ren und anzubieten. Trotz des in der ökonomischen Theorie anerkannten Ansatzes 

scheint diese Argumentation als zu kurz gegriffen. In der Realität sind Märkte meist 

weniger kompetitiv als Idealmärkte theoretischer Axiome. Da Privatisierungen oft 

sektorübergreifend und flächendeckend vollzogen werden, führt die oftmals zielfüh-

rende Intention nicht selten zu unerwarteten und nicht intendierten Ergebnissen im 

Praxisfall.  

                                                                                                                                                         
5 Vgl. Brümmerhoff (2007), S. 56. 
6 Dabei wird primär unterstellt, dass in rein öffentlich geführten Unternehmen aufgrund unzureichen-

den betriebswirtschaftlichen Know-how Effizienzmängel herrschen. 
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sicht, durch Privatisierung das öffentliche Budget zu entlasten. Diese Entlastungswir-

kung kann sich zum einen durch die nicht länger erforderlichen Subventionszahlun-

gen an ein defizitäres öffentliches Unternehmen und zum anderen durch positive Pri-

vatisierungserlöse bei profitablen öffentlichen Unternehmen ergeben (Rendite vs. 

Zinsen). Eine staatliche Erstellung von Leistungen weist in der Regel Merkmale öf-

fentlicher oder meritorischer Güter auf, wobei auch Aspekte der Versorgungssicher-

heit tangiert werden. Die Entscheidung zwischen einer öffentlichen oder privatwirt-

schaftlichen Leistungserstellung kann hierbei zu erheblichen Konflikten zwischen den 

beteiligten Interessengruppen führen. Je nach Zielsetzung des öffentlichen Betriebs 

und dem Umfang der Privatisierungsmaßnahme ist zu prüfen, ob und inwieweit priva-

tisiert werden soll. Privatisierung stellt somit immer eine Einzellfallentscheidung dar. 

Es ist abzuwägen, ob einzelne Bereiche vollständig privatisiert werden oder nur teil-

weise in private Trägerschaft (einzelne Leistungskategorien) übergehen (Teilprivati-

sierung). Außerdem bedarf es im Vorfeld der Klärung, ob die privatwirtschaftliche 

Trägerschaft materieller oder formeller Natur ist. Letztere impliziert, dass die Leistung 

zwar von einem Unternehmen in privater Rechtsform erstellt wird, sich diese jedoch 

in öffentlicher Hand befindet oder zumindest deren Kontrolle unterliegt. Auf die Prob-

lematik der verschiedenen (formellen als auch materiellen) Privatisierungsformen 

wird im Laufe des Beitrages vertiefend eingegangen.  

 

2.3 Entwicklungstendenz 

Die in den sechziger und siebziger Jahren des 20. Jahrhunderts voranschreitende 

Expansion des Sozialstaates führte dazu, dass der Staat Güter bzw. Leistungen vor-

rangig durch Eigenproduktion offerierte, anstatt sie aus vorhandenen privaten Markt-

angeboten sicherzustellen. Seit einigen Jahren ändert sich diese Tendenz jedoch. 

Zum einen werden Unternehmen von öffentlichen in private Rechtsformen umge-

wandelt und zum anderen erhöht sich der Anteil privater Investoren an kommunalen 

Eigengesellschaften. Diese Entwicklung wird gestützt durch den Vorwurf von Ineffi-

zienz und überzogener Ausdehnung der öffentlichen Hand.7

                                                 
7 Vgl. u.a. Megginson/Netter/Chahyadi (2005), S. 3. 

 Die Forderung nach 

stärkerer Privatisierung und Deregulierung wurde durch die fiskalisch angespannte 

öffentliche Haushaltslage gestützt. Sollte aus politischen Gründen keine Privatisie-

rung realisiert werden und die öffentlichen Unternehmen aus diesem Grund in der 
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Trägerschaft der öffentlichen Hand verbleiben, sind diese zumindest dem Postulat 

der Effizienzsteigerung unterworfen.8 Als Hintergrund dessen sieht der Wissenschaft-

liche Beirat des BVÖD9 (früher GÖW10) einen, weite Bevölkerungsschichten durch-

ziehenden, Wandel des allgemeinen Staatsverständnisses. „Die Vorstellung vom 

,produzierenden Staat’, der nicht nur im hoheitlichen Bereich, sondern auch in be-

stimmten Wirtschaftszweigen über Alleinrechte bei der Produktion und Distribution 

von Dienstleistungen und Sachgütern verfügt, ist in den letzten Dekaden weitgehend 

dem Bild eines im Grundsatz wettbewerblich ausgerichteten ,Gewährleitungsstaates’ 

gewichen.“11

Durch das allgemein steigende Leistungs- und Aufgabenspektrum kam es im öffent-

lichen Sektor zu einer andauernden Defizitfinanzierung, aus der wiederum Zins- und 

Tilgungsbelastungen resultieren, die eine Einschränkung der Handlungsspielräume 

der Gebietskörperschaften und Kommunen zur Folge hatten.

 Die Aufgabe der öffentlichen Hand liegt demzufolge darin, jene Leistun-

gen bereitzustellen, die unter reinen Marktbedingungen nur in unzureichendem Maße 

oder gar nicht angeboten werden können.  

12 Die Problematik ver-

schärft sich in konjunkturellen Schwächephasen. Um dieser entgegenzuwirken, wur-

den öffentliche Leistungsangebote in vielen Bereichen quantitativ und qualitativ zu-

rückgenommen. Gleichzeitig wurden in den Kommunen umfangreiche Maßnahmen 

zur Effizienzsteigerung der Verwaltung und Unternehmen eingeführt, z.B. durch Ver-

selbstständigung, Unternehmensbeteiligungen, formelle Privatisierung oder die Ein-

führung neuer Managementmodelle und -methoden. Neben den oben angeführten 

Gründen liegen die Ursachen für diese Maßnahmen im zunehmenden Standortwett-

bewerb, in den sich die Gebietskörperschaften/Kommunen befinden, im Zuge des 

demografischen Wandels, des im Europäischen Gemeinschaftsvertrag zugrunde ge-

legten freien Personen-, Kapital-, Waren- und Dienstleitungsverkehrs und der damit 

verbundenen Unterlassung wettbewerbsverzerrender Maßnahmen sowie der euro-

paweiten Ausschreibung.13

                                                 
8 Vgl. Lenk/ Rottmann (2008), S. 21. 
9 Bundesverband Öffentliche Dienstleistungen. 
10 Gesellschaft für Öffentliche Wirtschaft. 
11 Wissenschaftlicher Beirat der GÖW (2003), S. 93. 
12 Zur kommunalen Verschuldung vgl. u.a. Lenk/ Rottmann (2007a), S. 15. 
13 Vgl. Lenk/Rottmann (2008), S. 21. 

 Aufgrund dieser sichtbaren Umwälzungen in den Kom-

munen ist zukünftig damit zu rechen, dass es zu weiteren strukturellen Änderungen 

in den Branchen mit einer Präsenz öffentlicher Unternehmen kommen wird, die nicht 

zuletzt in weiteren Privatisierungen münden werden. Ob sich die Probleme des öf-
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fentlichen Sektors aus finanzieller Sicht aber auch aus der Perspektive der Wohl-

fahrtsaspekte mittels Privatisierung lösen lassen, wird im Laufe dieses Beitrages ein-

gehender betrachtet. 

 

2.4 Formen der Privatisierung 

Privatisierung findet durch verschiedene (Modell-)Formen Anwendung. Organisato-

risch und inhaltlich stellt eine Privatisierung ein dynamisches Konzept dar, da diese 

im Allgemeinen eine Verlagerung öffentlicher Leistungen sowie öffentlichen Vermö-

gens in den privaten Sektor beinhaltet.14

• Materielle Privatisierung (i.S.v. Aufgabenprivatisierung), 

 Eine grundsätzliche Privatisierungsfähigkeit 

ist nicht bei allen Aufgaben per se bzw. in gleichem Umfang gegeben. In der Theorie 

werden unter Privatisierung folgende Modelle zusammengefasst: 

 

• Formelle Privatisierung (Organisationsprivatisierung), 

• Durchführungsprivatisierung (Contracting-out) sowie 

• Finanzierungsprivatisierung 

 

                                                 
14 Vgl. Eickermeyer/Bissinger (2002), S. 69. 
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Abbildung 1: Typologische Darstellung von Privatisierungen 

Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an Eickmeyer/ Bissinger (2002), S. 70. 

 

a) Materielle Privatisierung 
Im Rahmen der materiellen Privatisierung gehen die öffentliche Leistungserstellung 

bzw. die öffentlichen Aufgaben auf private Leistungserstellung über. Dabei kann die 

Produktion des öffentlichen Gutes eingestellt werden, sofern sie keinem Daseinsvor-

sorgebereich zuzuordnen ist. Die öffentliche Aufgabe wird dann vollständig an einen 

Privaten veräußert. Das ökonomische Risiko sowie die Willensbildung gehen dabei 

auf den Käufer über. In diesem Fall wird von einer echten Privatisierung gesprochen. 

Der Verkauf eines kommunalen Energieversorgers an private Investoren ist beispiel-

haft für eine materielle Privatisierung. 

 

b) Formelle Privatisierung 
Die bisher vom öffentlichen Sektor wahrgenommene Leistungserstellung wird hierbei 

auf eine juristische Person des Privatrechts in Form einer kommunalen Eigengesell-

schaft übertragen (z.B. GmbH, AG). Die Aufgabenausgliederung erfolgt in diesem 

Materielle 
Privatisierung 

Formelle  
Privatisierung 

Durchführungs-
privatisierung 

Finanzierungs-
privatisierung 

Einstellung 
öffentlicher 
Tätigkeiten 

Veräußerung 
an Private 

Eigen-
gesellschaften 

Beteiligungs-
gesellschaften 

ÖPP / PPP 

Konzessions-
modell 

Betreiber-
modell 

Kooperations-
modell 

Kombinations-
modell 

Treuhand-
finanzierung 

Leasing 

Fonds-
finanzierung 



Privatisierung der Wasserversorgung aus ordnungstheoretischer Perspektive 

9 

Rahmen oftmals nur formal, da die Gesellschafteranteile in kommunaler Hand ver-

bleiben.15 Die privatwirtschaftliche Rechtsform impliziert durch die Abkehr von zentra-

len Bestimmungen des Haushaltsrechts für das öffentliche Unternehmen ein höheres 

Maß an Flexibilität und Eigenwirtschaftlichkeit in der Aufgabenerfüllung.16

Im Rahmen des Contracting-out wird ein Privater mit der Durchführung der Aufgaben 

betraut. Das bedeutet, dass nicht die Aufgabe selbst, sondern nur die Durchführung 

dieser privatisiert wird. Eigentums- und Gesellschaftsrechte der Gebietskörperschaf-

ten/Kommunen werden nicht tangiert. Ebenfalls bleiben der öffentlichen Hand die 

wesentlichen Entscheidungskompetenzen erhalten.

 Für diesen 

Fall finden sich zahlreiche Beispiele in der Wasserwirtschaft, wo GmbH oder AG ge-

gründet wurden, die sich zu 100 % in kommunaler Hand befinden. 

 

c) Durchführungsprivatisierung 

17

d) Finanzierungsprivatisierung 
Aufgrund der fiskalisch angespannten öffentlichen Haushaltslage und der damit häu-

fig verbundenen öffentlichen Kreditaufnahme spielen Finanzierungsmodelle zur Erfül-

lung öffentlicher Aufgaben eine zunehmende Rolle. Hierbei werden vor allem Son-

derfinanzierungsmodelle von Kreditinstituten herangezogen. Das Ziel liegt darin, öf-

fentliche Aufgaben privat finanziert anzubieten, welche aus dem öffentlichen Budget 

nicht mehr (hinreichend) realisiert werden können. Hier können beispielhaft kapital-

marktorientierte Fondsmodelle zur Ausfinanzierung von kommunalen Bauvorhaben 

aufgeführt werden. 

 

 So ist es beispielsweise denk-

bar, Teile der Leistungen des ÖPNV durch private Unternehmen erbringen zu lassen, 

wie die Schülerbeförderung in ländlichen Gebieten, wohingegen der Großteil der 

ÖPNV-Leistungen weiterhin in der Hand der Kommune liegt. 

 

2.5 Chancen und Risiken der Privatisierung aus ordnungstheoretischer 
Perspektive 

Ordnungstheoretisch liegt die Rolle des marktwirtschaftlich strukturierten Staates 

darin, einen Ordnungsrahmen für ökonomische Aktivitäten der Wirtschaftssubjekte 

vorzugeben sowie die Einhaltung der ordnungspolitischen Spielregeln zu überwa-
                                                 
15 Vgl. Eickermeyer/Bissinger (2002), S. 72. 
16 Vgl. ebenda. 
17 Vgl. Eickermeyer/Bissinger (2002), S. 73. 
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chen.18 Dabei bedarf jede darüber hinausgehende staatliche Betätigung am Markt 

zumindest der Begründungspflicht. In der Praxis beschränkt sich der Staat in mark-

twirtschaftlichen Systemen allerdings keineswegs nur auf ordnungstheoretische wirt-

schaftspolitische Funktionen. Er agiert, zur Verfolgung eigener Sachziele, auch als 

Anbieter am Markt.19

Dabei sind öffentliche Unternehmen grundsätzlich als Instrumente der Wirtschaftspo-

litik zu betrachten.

 

20 Besonders aufgrund der EU-Wettbewerbsstrategie liegen diese 

allerdings unter zunehmendem Rechtfertigungsdruck. Ob öffentliche Unternehmen 

aus ökonomischer Sicht Legitimität erhalten, hängt u. a. von den interdependenten 

Beziehungen zwischen Effektivität und Effizienz ab.21

Die Chancen in der Zielsetzung von Privatisierungsentscheidungen öffentlicher Un-

ternehmen illustriert 

 

Privatisierungsbestrebungen stellen für Gebietskörperschaften/Kommunen ein be-

deutendes Instrument dar, ihre öffentlichen Haushalte zu entlasten, Kosten zu sen-

ken und Qualitäts- und Effizienzsteigerungen zu generieren. Resultierend aus der 

Theorie des Staatsversagens liegt die Zielsetzung einer Privatisierung in der Annah-

me des effizienteren Wirtschaftens privatisierter Unternehmen im Vergleich zu öffent-

lichen.  

Abbildung 2. Hierbei wird zwischen einer Makro- und einer Mik-

roebene differenziert. Die Makroebene impliziert Ziele wie die Steigerung von öffent-

lichen Einnahmen, die Erhöhung der allokativen Effizienz, eine Verringerung staatli-

cher Einflussnahme sowie die Stimulierung von Wettbewerb. Die Mikroebene bein-

haltet beispielsweise eine intendierte Effizienzsteigerung im Unternehmen, die sich in 

niedrigeren Preisen, einem höheren Qualitätsniveau oder einer höheren Profitabilität 

ausdrücken kann. Allerdings kann die Interessenlage beider Ebenen mitunter diver-

gieren. Eine Erhöhung der allokativen Effizienz (Makroziel) kann vom Postulat einer 

Kostensenkung (Mikroziel) konterkariert werden, wenn z.B. die Effizienzsteigerung 

Aspekte der Daseinsvorsorge außer Acht lässt.22

                                                 
18 Vgl. Eickhof (2000), S. 1. 
19 Vgl. ebenda. 
20 Vgl. Lenk/Rottmann (2008), S. 22. 
21 Vgl. ebenda. 
22 Lenk/Rottmann (2008), S. 22. 
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Abbildung 2: Chancen im Rahmen der Privatisierungsziele 

 
Quelle: Lenk/Rottmann (2008), S. 22. 

 

Allerdings stehen den Chancen auch Risiken gegenüber. Beispielsweise stellt die 

konfligierende Interessenlage ein Gefahrenpotenzial dar. Diese Risiken liegen, be-

sonders bei Teilprivatisierungen, darin, dass der private Partner nicht selten über ei-

ne zum öffentlichen Partner konträre Interessensstruktur verfügt. Die Zielstruktur ist 

folglich von vornherein in Einklang zu bringen. Prinzipiell ist bei Privatisierungen da-

von auszugehen, dass ein privater Investor Gewinne aus seinem Engagement gene-

rieren möchte. Dies kann insbesondere in solchen öffentlichen Aufgabenfeldern zu 

Konflikten führen, in denen die Gewinnerzielungsabsicht bislang neben der Effektivi-

tät der Leistungserbringung eine untergeordnete Rolle gespielt hat. Je nachdem, ob 

es sich beim privaten Partner um einen strategischen bzw. Finanzinvestor handelt, 

werden weitere Interessenasymmetrien evident. Ein strategischer Investor strebt 

gemeinhin eine strategische Expansion seines Unternehmensportfolios an, d.h. er 

sucht nicht selten ein langfristiges strategisches Engagement. Finanzinvestoren hin-

gegen streben oftmals eine kurzfristige Verzinsung ihres eingesetzten Kapitals (Ren-

dite) an, was dem nachhaltigen Gedanken des öffentlichen Wirtschaftens unter Um-

ständen widerspricht („öffentlicher Auftrag“).  

Chancen im Rahmen der Privatisierung öffentlicher Unternehmen 

 
MAKROEBENE 

 
MIKROEBENE 

 Einnahmensteigerung 

 Steigerung der allokativen 

Effizienz 

 Reduktion des Einflusses 

von Regierungen 

 Wettbewerbsstimulanz 

 Effizienzsteigerung 

 Erhöhte Produktionsleistung 

 Profitabilitätssteigerung 

 Kostensenkung 

Möglichkeit konfligierender Interessenlage 
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Im Rahmen der Chancenrealisierung sollte folglich dafür Sorge getragen werden, 

dass eine größtmögliche Zielkonkruenz der Partner vorliegt, d.h. eine langfristige, 

nachhaltige Koexistenz des gemeinsamen Wirtschaftens angestrebt wird. 

Bei einer Vollprivatisierung ergeben sich eventuelle Risiken aus Sicht der Daseins-

vorsorge. Es ist demnach von öffentlicher Seite sicherzustellen, dass das „Staatsver-

sagen“ – folglich die nicht effiziente Erstellung der Leistung – nicht durch Marktver-

sagen ersetzt wird, nämlich dann, wenn der private Partner, der ggf. in der Privatwirt-

schaft aus oligopolistischen Strukturen in den öffentlichen Sektor eintritt, dort über 

eine Quasi-Monopolstellung verfügt. Dann könnten öffentliche Monopolgewinne ein-

fach privatisiert werden oder Preise steigen, weil bislang öffentlich nicht abgeschöpf-

te Monopolgewinne privat realisiert werden. Dem Gedanken der Daseinsvorsorge 

würde diese Entwicklung zuwiderlaufen. Auch verlangt der privatwirtschaftliche Effi-

zienzgedanke keine Notwendigkeit, Güter/Leistungen flächendeckend auch dann 

anzubieten, wenn dies nicht gewinnbringend erfolgt. Als Beispiel kann aufgeführt 

werden, dass im Rahmen einer ÖPNV-Privatisierung bestimmte Regionen, die in ge-

ringem Maße frequentiert bzw. nachgefragt werden, nicht oder nur unzureichend be-

dient werden. Auch makroökonomisch könnten negative Auswirkungen eintreten, 

wenn bspw. Tariflöhne des öffentlichen Dienstes deutlich über denen privater Bran-

chen liegen (z.B. Müllabfuhr). Das verfolgte Ziel einer Kostensenkung durch Privati-

sierung kann dann für die öffentliche Seite negative Folgen haben, wenn bspw. Stel-

len abgebaut werden, Beschäftigung zu niedrigeren Löhnen erfolgt, Neuausschrei-

bungen von Vorleistungen erfolgen oder Gewinne an einem anderen Ort investiert 

werden. 

 

3 Daseinsvorsorge versus Wettbewerb 

3.1 Vorbemerkung 

Im Gegenzug zu privatwirtschaftlich organisierten Unternehmen (Markt) agieren öf-

fentliche Gesellschaften zumeist auf zwei Referenzsystemen (Markt und Staat). Öf-

fentliches Wirtschaften folgt damit zum Großteil anderen Prämissen als jenes privat-

wirtschaftlich organisierter Unternehmen. Hierbei spielt nicht zuletzt die Interdepen-

denz zwischen wirtschaftlichem Wettbewerb und öffentlicher Aufgabenerfüllung eine 

dominierende Rolle. Es entsteht der Eindruck, dass Wirtschaft und Wettbewerb ei-

nerseits und die unter Staatsverantwortung zu subsumierende Daseinsvorsorge an-
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dererseits füreinander kaum Berührungspunkte bilden23 und dass das europäische 

Recht diese Sichtweise stützt. Öffentliches Wirtschaften erfolgt allerdings nicht aus-

schließlich dem Postulat der Daseinsvorsorge, sondern auch dem Wettbewerbspost-

ulat der europäischen Binnenmarktintegration.24

3.2 Grundlagen der Daseinsvorsorge 

 

 

Unter Daseinsvorsorge werden Leistungen subsumiert, die über den Individualnutzen 

eines Einwohners hinausgehen und der Sicherung der Lebensqualität aller Bürger 

sowie der gesellschaftlichen Entwicklung dienen. Der Begriff stellt somit die Pflicht 

der Gebietskörperschaft/Kommune dar, die wichtigsten Infrastrukturgüter bereitzus-

tellen. Darunter werden Güter und Leistungen verstanden, die für die Existenz der 

Bürger derart essenziell sind, dass sie flächendeckend nur zu politischen, d.h. öffent-

lich kontrollierten Preisen, im Grenzfall sogar unentgeltlich, anzubieten sind. Es han-

delt sich ferner um Güter, deren technische Produktionsbedingungen eine Monopoli-

sierung der anbietenden Marktseite begünstigen; so genannte natürliche Monopole. 

Bei der öffentlichen Leistungserstellung spielt Effektivität eine größere Rolle als Effi-

zienz, d.h. es ist wichtiger, dass die Leistung flächendeckend und möglichst barrie-

refrei zugänglich ist, die Abwägung von Nutzen und Kosten ist hingegen nachrangig. 

Unter Daseinsvorsorge fallen im Besonderen die Bereiche 

• Abwasserentsorgung, 

• Abfallwirtschaft, 

• Wasser- und Energieversorgung, 

• Krankenhäuser, 

• Öffentlicher Personennahverkehr, 

• Sparkassen, 

• Museen, Theater, 

• Altenheime, 

• Schulen u.a.m.  

 

Der Grundlagenvertrag der Europäischen Union enthält seit 1997 (Amsterdamer Ver-

trag) den Themenbereich der Daseinsvorsorge (Art. 16 EGV). Daseinsvorsorgerele-

                                                 
23 Vgl. Lenk/Rottmann (2007b), S. 2. 
24 Vgl. Rottmann/Bretschneider (2007), S. 29. 
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vante Bereiche respektive Dienstleistungen von allgemeinem Interesse bilden laut 

EU-Kommission einen unverzichtbaren Bestandteil des europäischen Gesell-

schaftsmodells. Hierbei wird die Tradition der Mitgliedstaaten aufgegriffen, ein quali-

tativ hochwertiges Angebot an öffentlichen Dienstleistungen zu gewährleisten. Natio-

nale Zuständigkeiten in diesem Bereich werden ebenso anerkannt; in Grün- und 

Weißbüchern sowie Richtlinien wurde das Recht der Mitgliedstaaten konstatiert, die-

se Dienstleistungen zu definieren und deren Qualität, Menge, Methode und Preisbe-

stimmung festzulegen.25

3.3 Historische Entwicklung des Begriffs Daseinsvorsorge 

 

 

Abgeleitet ist der Begriff Daseinsvorsorge aus den Zielen und Zwecken des Art. 16, 

86 EGV in Verbindung mit dem Prinzip des freien und unverfälschten Wettbewerbs 

(Art. 4 EGV).26 Es hat den Anschein, der Begriff statuiere damit eine gewisse Aus-

nahmemöglichkeit von den Wettbewerbsvorschriften.27 Dadurch würde entweder 

Wettbewerb oder Daseinsvorsorge vorausgesetzt. Eine Kombination aus beiden 

scheint hingegen nicht möglich. Beispielsweise argumentiert SCHWINTOWSKI, dass ein 

bloßes, sich gegenseitig ausschließendes Nebeneinander mit dem Gedanken der 

inneren Widerspruchsfreiheit eines Ordnungssystems nicht vereinbar ist.28 Dennoch 

stellen Marktunvollkommenheiten unvermeidbare Begleiterscheinungen einer Markt-

wirtschaft dar, bspw. im Rahmen öffentlicher Güter, externer Effekte, natürlicher Mo-

nopole, Informationsasymmetrien oder verzerrter Präferenzen. Dies korrespondiert 

mit den Vorstellungen der EU-Gesetzgebung. Art. 86 EGV bezieht sich explizit nur 

auf Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichen Interesse und schließt damit 

im Grundsatz nichtwirtschaftliche Tätigkeiten, folglich dem Staat vorbehaltene Auf-

gaben, aus.29

Dabei bildet Daseinsvorsorge weder einen Begriff reinen sozialstaatlichen Denkens, 

noch besitzt der Begriff einen illiberalen Charakter.

  

30 Daseinsvorsorge umfasst viel-

mehr Leistungen, die für die Verwirklichung der Grundrechte notwendig sind.31

                                                 
25 Vgl. Grünbuch der Kommission der Europäischen Gemeinschaften zu Dienstleistungen von allge-

meinem Interesse (KOM (2003) 270 endg. vom 21. Mai 2003), Rn. 2 sowie Rn. 22 ff. 
26 Vgl. Schwintowski (2003), S. 283. 
27 Vgl. Püttner (2003), S. 4. 
28 Schwintowski (2003), S. 285. 
29 Vgl. u.a. Cox (2002), S. 331, Schwintowski (2003), S. 285. 
30 Vgl. Ronellenfitsch (2005), S. 201. 
31 Vgl. ebenda. 

 Sie 
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unterliegt öffentlich-rechtlichen Bindungen und impliziert eine Garantenstellung des 

Staates. Der Staat hat die unter Daseinsvorsorge fallende Leistung (ohne Wettbe-

werb) selbst zu erstellen oder (mittels Wettbewerb) von Dritten generieren zu lassen. 

Der Begriff der Daseinsvorsorge geht auf ERNST FORSTHOFF (1938) zurück. Aller-

dings weist dieser heute einen anderen Charakter auf als ursprünglich intendiert. 

FORSTHOFF bezieht in seine Daseinsvorsorgecharakterisierung das Phänomen der 

Abhängigkeit des verstädterten Bürgers von öffentlichen Versorgungsleistungen 

ein.32 Er fügt beispielhaft die Versorgung mit Strom und Wasser an. Im 

FORSTHOFF’schen Gedankenkonstrukt kommt Wettbewerb nicht vor, da dieser vor 

dem Hintergrund der damaligen Wirtschaftspolitik keinen hohen Stellenwert einnahm. 

Aus heutiger Sicht greift diese Konklusion nicht nur zu kurz, sie charakterisiert mit-

nichten die durchaus vorhandene Interaktion von Daseinsvorsorge und Wettbewerb. 

Wettbewerb kann heute durchaus ein Instrument zur Realisierung des Daseinsvor-

sorge-Auftrages bilden.33 Er dient der zur Verringerung von Kosten und damit einer 

höheren Effizienz der Leistungserstellung der öffentlichen Hand.34 Je nach der Ziel-

setzung der Gebietskörperschaft/Kommune muss die Wahlmöglichkeit bestehen, 

inwiefern bzw. in welcher Struktur öffentliche Aufgaben realisiert und öffentliche Un-

ternehmen gesteuert werden. Dieser vorgelagerte Dualismus lässt sich dann wiede-

rum in eine Vielzahl an Handlungs(unter)optionen weiterfassen. Problematisch wird 

es, wenn Gebietskörperschaften/Kommunen und ihre öffentlichen Unternehmen mit 

Leistungen in Eigenproduktion gleichzeitig in Wettbewerb mit privaten Unternehmen 

treten; zumindest dann, wenn darin wettbewerbsverzerrende Tendenzen liegen, wie 

bspw. der im kommunalen Bereich gängigen Quersubventionierung oder eine den 

Gewährleistungsrahmen35 der Region sprengende Übernahme „ferner“ öffentlicher 

Unternehmen.36

3.4 Der Wettbewerbsgedanke der Europäischen Union 

 

 

Die originären Ziele der EU sind der Wohlstand der Bürger sowie der wirtschaftliche 

und soziale Fortschritt. Konkreter wird eine offene Marktwirtschaft mit freiem Wett-

bewerb fokussiert (Art. 4 Abs. 2 EGV), wenngleich die EU-Verfassung in Art. I-3 Eu-
                                                 
32 Vgl. Püttner (2003), S. 1. 
33 Vgl. Ronellenfitsch (2005), S. 202. 
34 Vgl. ebenda. 
35 Vgl. u.a. Ronellenfitsch (2005), S. 202; Lenk/Rottmann (2007b), S. 16. 
36 Z.T. werden gegenseitige Übernahmen öffentlicher Unternehmen von den Gemeindeordnungen 

ausgeschlossen. 
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ropa als wettbewerbsfähige soziale Marktwirtschaft (Kohärenz und Kohäsion) klassi-

fiziert.37 Vor diesem Hintergrund stellt die EU ein binnenmarktzentriertes und bin-

nenmarktgetriebenes, aber auch finalitätsoffenes Integrationsprojekt mit Auswirkun-

gen von Wirtschaft auf Politik, Kultur und Bürger dar. Die EU-Binnenmarktstrategie 

führt dazu, dass sich alle Institutionen einem EU-Rechts-Kompatibilitätstest zu unter-

ziehen haben.38 Die EU-Argumentation definiert Wettbewerb als Möglichkeit zur 

Durchsetzung von Effizienz und niedrigstmöglichen Preisen. Damit können sich die 

Kommunen darauf berufen, allein darauf Acht zu geben, dass die Leistungen produ-

ziert werden. Damit müssen aufgrund des Primats des EU-Rechts die kommunalen 

Unternehmen jedoch ihre gesetzlich zugesicherte Monopolstellung abgeben.39

• Private Leistungserstellung generiert interne Effizienz, d.h. eine kostenmini-

male Leistungserstellung.  

 Jene 

anderen Ziele können damit jedoch gefährdet werden, welche die Kommune ansons-

ten mit dem Betrieb eigener Unternehmungen verfolgt. Effizienz und Wettbewerb 

durch Privatisierung monokausal in Verbindung zu setzen, führt nicht selten zu Ver-

ständnisproblemen:  

• Allokative Effizienz, d.h. die Überführung dieser Minimalkostenproduktion in 

niedrigere Preise für die Verbraucher, ist damit per se nicht gegeben.40

Die Erreichung allokativer Effizienz ist vielmehr vom tatsächlichen Funktionieren des 

Wettbewerbs und dabei insbesondere von Wechselmöglichkeiten der Kunden zwi-

schen verschiedenen Anbietern auf dem konkreten Markt abhängig. Auch interne 

Effizienz ergibt sich nicht von selbst, sondern ist abhängig von interdependenten 

Strukturen aus Management, Aufsichtsorgan und Anteilseignern. Die neu entstande-

ne Wechselbeziehung zwischen öffentlichem und Privatinteresse ist in Einklang zu 

bringen. Dies birgt die Gefahr von wachsenden Konfliktpotenzialen.

  

41

Die EU-Kommission sieht als „Hüterin der Verträge“

 
42

                                                 
37 Vgl. Lenk/Rottmann (2007b), S. 5. 
38 Vgl. Schulz-Nieswandt (2005), S. 12. 
39 Vgl. Rottmann/Bretschneider (2007b), S. 30. 
40 Vgl. Mankel/Schwarze (2000), S. 424. 
41 Vgl. Lenk/Rottmann (2007b), S. 5. 
42 Vgl. Art. 211 des EG-Vertrages. 

 ihre Aufgabe darin, die natio-

nale Praxis der Mitgliedstaaten auf ihre Binnenmarktkompatibilität hin zu überprüfen 

und, wenn ihr entsprechende Befugnisse übertragen wurden, auch zu steuern (Wett-

bewerbs-, Beihilfe- und Vergaberecht). 
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Das Europäische Gemeinschaftsrecht hebt nachdrücklich die Position der öffentli-

chen Unternehmen hervor. Neben dem besonderen Funktionsschutz im Bereich des 

Wettbewerbsrechts (Art. 86 Abs. 2 EGV) sind Leistungen der Daseinsvorsorge von 

Bedeutung.43 Der im Rahmen der Vertragsrevision von Amsterdam neu aufgenom-

mene Art. 16 EGV legt der Gemeinschaft und den Mitgliedsstaaten im Rahmen ihrer 

Befugnisse auf, dafür Sorge zu tragen, dass die Bedingungen für das Funktionieren 

der Dienste von allgemeinem wirtschaftlichen Interesse derart gestaltet sind, dass sie 

ihren Aufgaben nachkommen können.44 Der Verfassungsrechtler WIELAND argumen-

tiert, dass „aus dem Erwachsen der Daseinsvorsorge in den Bereich der Gemein-

schaftsziele und der hieraus ableitbaren ‚positiven Schutzpflicht’ auch der Mitglieds-

staaten gegenüber der Daseinsvorsorge (...) nicht lediglich eine Fortschreibung des 

Status’ quo [folgt], sondern eine Verschiebung des dem Art. 86 Abs. 2 EGV inhären-

ten Regel-Ausnahme-Verhältnisses zugunsten gemeinwohlorientierter Dienstleistun-

gen“.45 Den Mitgliedsstaaten steht es frei, das Gemeinwohl zu definieren und ge-

meinwohlorientierte Dienste bereitzustellen.46

Der europäische Liberalisierungstrend wurde in den diversen Bereichen unterschied-

lich deutlich vorangetrieben. Am weitesten ist der Energiemarkt vorangeschritten. 

Hingegen sind bislang wenige gravierende Veränderungen in den Bereichen Was-

server- und -entsorgung sowie im ÖPNV zu verzeichnen.

 

47

3.5 Interdependenz von Daseinsvorsorge und Wettbewerb 

  

 

Vor dem Hintergrund vorhandener Interdependenzen zwischen nationalen Entwick-

lungen und dem EU-Recht steht auch die deutsche Praxis der Daseinsvorsorge unter 

Fortentwicklungsdruck.48

Neben der Aufgabenregulierung steht für Dienstleistungen von allgemeinem wirt-

schaftlichem Interesse die Finanzierungsfrage im Vordergrund, und zwar nicht zuletzt 

für die erbringenden öffentlichen Unternehmen. COX unterscheidet dabei zwei Finan-

zierungsebenen: Die Finanzierung des Geschäftsbetriebes durch Eigenkapital sowie 

die Finanzierung der Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichen Interesse 

 Hierbei ist relevant, auf welche Weise die EU-

Gesetzgebung die Praxis der Daseinsvorsorge in Deutschland tangiert.  

                                                 
43 Vgl. Wieland (2005), S. 55. 
44 Vgl. ebenda. 
45 Wieland (2005), S. 55. 
46 Vgl. Ambrosius (2007), S. 103. 
47 Vgl. Bogumil/Holtkamp/Kißler (2004), S. 3. 
48 Vgl. Schulz-Nieswandt (2005), S. 12. 
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durch diverse Finanzierungsmodi. Für die zu einem bedeutenden Teil fremdkapital-

lastigen öffentlichen Unternehmen besteht durch intensivierten Wettbewerb (Verlust 

von Alleinanbieterrechten) zunehmend die Notwendigkeit einer verstärkten Eigenka-

pitalzuführung. Die Finanzierung über die (Teil-)Abschöpfung von Monopolgewinnen 

entfällt weitgehend. Die Finanzierungsspielräume über Wettbewerbspreise werden 

dagegen eingeengt. Ein bedeutender Teil der öffentlichen Unternehmen ist vor dem 

Hintergrund des intensiven Wettbewerbs unterkapitalisiert.49 Ein möglicher Ausweg 

liegt in der (Teil-)Privatisierung öffentlicher Unternehmen. „Dies bedeutet aber auch, 

dass durch die Aufnahme privater Miteigentümer sich die Unternehmensstrukturen 

bisher rein öffentlicher Unternehmen geändert haben und auch künftig ändern wer-

den, ebenso die Interessensstruktur und die Willensbildungs- und Entscheidungspro-

zesse im Unternehmen.“50

4 Privatisierungen in der deutschen Wasserversorgung 

  

 
 

4.1 Status quo 

Der private Anteil der Wasserwirtschaft in Deutschland ist in nur geringem Umfang 

repräsentiert. Wettbewerb findet, wenn überhaupt, zumeist nur im Rahmen von Aus-

schreibungen statt. Die Trinkwasserver- und -entsorgung in Deutschland wird viel-

mehr geprägt durch eine öffentliche/kommunale Leistungserstellung in Form öffentli-

cher Versorgungsbetriebe bzw. kommunaler Zweckverbände. Durch die technischen 

Gegebenheiten (teure lokal ausgerichtete Netzinfrastruktur mit hohen Markteintritts-

barrieren) liegt ein so genanntes natürliches Monopol vor, das von staatlichen Anbie-

tern bearbeitet wird. Dies führte in Deutschland bewusst zu einer monopolistischen 

Abschottung der Wassermärkte und zu einer Verhinderung von Wettbewerb.51 Stu-

dien zu Trinkwasserpreisen zeigen, dass Deutschland sowohl auf europäischer Ebe-

ne (Geschäftskunden 2003)52 sowie auf internationaler Ebene (2004)53

                                                 
49 Vgl. Cox (2002), S. 337. 
50 Cox (2002), S. 338. 
51 Burgi (2000), S. 101. 
52 OFWAT (2005). 
53 NUS Consulting Group (2004), Metropolitan Consulting Group (2006). 

 an vorderer 

Stelle liegt. Die durchschnittlichen jährlichen Trinkwassergebühren lagen im Jahr 
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2005 ebenso wie die Abwassergebühren um 25 % über dem Wert von 1995, wobei 

der Verbraucherpreisindex in diesem Zeitraum nur um ca. 15 % anstieg.54

Der Markt der Wasserver- und Entsorgung weist in seinen Rahmenbedingungen 

Spezifika auf, die bei der Diskussion von Privatisierungsanliegen ihre Bedeutung ent-

falten. Aufgrund des Charakters des besonders schutzwürdigen Gutes sind verfas-

sungsrechtliche Vorgaben zu beachten. So gewährleistet das Sozialstaatsprinzip 

(Art. 20 Abs. 1 GG) eine sichere, qualitativ angemessene und flächendeckende 

Trinkwasserversorgung zu vertretbaren Preisen als Bestandteil des sozialen Exis-

tenzminimums.

 

Auch die im Rahmen einer sich verändernden öffentlichen Leistungserstellung vom 

„produzierenden“ zum „gewährleistenden“ Staat stattfindende Privatisierungsdiskus-

sion zielt in zunehmendem Maße auf den Bereich der Wasserwirtschaft. 

55 Zusätzlich bestehen hinsichtlich der hohen Abhängigkeit von den 

wichtigen Individualrechtsgütern Leben und Gesundheit (Art. 2 Abs. 2 S. 1 GG) quali-

fizierte Schutzpflichten, die eine staatliche Verantwortung für Mindeststandards (Hy-

giene und Ökologie) implizieren.56 Daher obliegt dem Bund die Rahmengesetzge-

bung, die sich im Wasserhaushaltsgesetz und im Abwasserabgabengesetz nieder-

schlägt. Die Konkretisierung und Umsetzung der wasserrechtlichen Vorschriften wird 

durch die Länder erfüllt, die Landeswasser- und -abwassergesetze formuliert haben. 

Die Durchführung der Wasserver- und -entsorgung wird hingegen operativ von den 

Kommunen erbracht. Während der Entsorgungsteil sich dabei als Pflichtaufgabe der 

Kommunen Privatisierungsoptionen entzieht, ist die Wasserversorgung in den meis-

ten Bundesländern eine freiwillige Aufgabe der Gemeinden.57

Die Grundlage für die Entgeltkalkulation in der Wasserwirtschaft bilden die vom Lan-

desgesetzgeber verabschiedeten Kommunalabgabengesetze. Entsprechend dieser 

Grundlage handelt es sich bei den Wasserentgelten um Benutzungsgebühren. Die 

Charakterisierung als Gebühren hat zur Folge, dass sie unabhängig von beabsichtig-

ten Lenkungswirkungen höchstens die Kosten der Leistungserstellung decken dür-

 Dies bedeutet, dass die 

Gemeinde die Leistung selbst bereitstellen oder zeitlich begrenzt auch durch einen 

Dritten erbringen lassen kann. Aufgrund der unterschiedlichen rechtlichen Rahmen 

werden in der Praxis Ver- und Entsorgungsdienste oft auch institutionell getrennt be-

trieben. 

                                                 
54 IW Köln (2007). 
55 Vgl. Emmerich-Fritsche (2007), S. 190. 
56 Vgl. Kahl (2007), S. 3. 
57 Libbe/Scheele (2008), S. 101ff.  
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fen. Eine Kostenüberdeckung ist hingegen grundsätzlich ausgeschlossen und würde 

bei ihrem Eintreten die Absenkung der Gebühren in Folgeperioden einfordern.58

Kommunen generieren Einnahmen aus dem Betrieb von wasserwirtschaftlichen Be-

trieben primär durch den Kostenbestandteil der (kalkulatorischen) Zinsen auf das 

Betriebskapital sowie durch Konzessionsabgaben, die bis zu 18 % des Wasserprei-

ses ausmachen können, jedoch nicht flächendeckend erhoben werden.

 Inso-

fern kommt der Definition und Ausgestaltung des Kostenbegriffs eine zentrale Rolle 

bei der Flexibilisierung der Preisgestaltung zu.  

59

4.2 Mögliche Ziele einer Privatisierung in der Wasserversorgung 

 

 

Privatisierungsbefürworter erwarten durch den Einbezug privater Elemente eine ef-

fektivere und effizientere Wasserversorgung.  

Für Kommunen spielen allerdings auch einnahmeseitige Aspekte eine Rolle. Die 

kommunale Wasserwirtschaft bildet neben den Stadtwerken (im Besonderen Strom-

versorgung) zumeist einen zentralen Pfeiler des kommunalen Querverbundes.60

Grundsätzlich kann festgehalten werden, dass der Einstieg eines privaten Investors 

für ihn nur dann lohnend erscheint, wenn dauerhaft Gewinne bei der Wasserversor-

gung erzielt werden können. Bei der Ausgestaltung von Privatisierungsvorhaben ist 

demnach zunächst zu prüfen, wie sich der Anspruch des Kapitalgebers mit den An-

forderungen der Daseinsvorsorge bei gleichzeitigem Kostendeckungsgebot und Kos-

tenüberschreitungsverbot in den Kommunalabgabengesetzen vereinbaren lässt. In 

der Praxis werden Überschüsse im Zusammenhang mit dem restriktiven Preisgestal-

 Die 

kommunale Wasserwirtschaft trägt häufig zur Finanzierung von weniger ertragrei-

chen oder defizitären Sparten des kommunalen Wirtschaftens bei (bspw. ÖPNV). Bei 

einer Privatisierung z.B. der Wasserversorgung würden entsprechend finanzielle Bei-

träge im Querverbund fehlen. Der Vorteil einer Privatisierung liegt demgegenüber in 

hohen Kaufpreisen, die potenzielle Investoren für Anteile an einem Überschüsse er-

zielenden Wasserversorger und den daraus zu erwartenden Überschussbeteiligun-

gen zahlen müssten. Diese können für kommunale Investitionen oder zur Schulden-

tilgung und damit zur Sanierung der kommunalen Haushalte eingesetzt werden. 

                                                 
58 Einige Kommunalabgabengesetze sehen geringe Gewinnerzielungsmöglichkeiten für bestimmte 

Unternehmen vor, z.B. § 10 (2) SächsKAG, § 6 (2) KAG NRW, § 14 (2) KAG BW. 
59 § 2 KAEAnO (Anordnung über die Zulässigkeit von Konzessionsabgaben der Unternehmen und 

Betriebe zur Versorgung mit Elektrizität, Gas und Wasser an Gemeinden und Gemeindeverbände); 
Die Erhebung einer Konzessionsabgabe liegt im Ermessensbereich der einzelnen Kommune. 

60 Zur Problematik der Quersubventionierung öffentlicher Unternehmen vgl. u.a. Danner (2006). 
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tungsspielraum zumeist durch die Berücksichtigung einer kalkulatorischen Verzin-

sung auf das Betriebskapital in die Preiskalkulation generiert, die höher liegt als die 

tatsächlich anfallende Fremdkapitalverzinsung. Die Prüfung ist jedoch nicht rein juris-

tischer Natur, sondern muss auch ökonomischer Kritik (wird letztlich tatsächlich ein 

Effizienzgewinn realisiert oder „nur“ ein öffentlicher Gewinn privatisiert) und politi-

schen Erwägungen (ist es der Wille der lokalen Entscheidungsträger, das Primat der 

Daseinsvorsorge aufzugeben) standhalten. 

 

4.3 Formen der Privatisierung in der Wasserversorgung 

Wie unter 2.3 im Allgemeinen dargelegt, finden auch im Speziellen in der Wasser-

versorgung verschiedene Privatisierungsmodelle Anwendung. 

 

a) Materielle Privatisierung: 
Im Rahmen einer materiellen Privatisierung entfällt die öffentliche Leistungserstellung 

und wird auf private Unternehmen übertragen. Rechtlich ist eine Privatisierung der 

Wasserversorgung grundsätzlich möglich. Allerdings ist eine ordnungsgemäße Ver-

sorgung im jeweiligen Gemeindegebiet zu gewährleisten.61

Bei einer formellen Privatisierung werden Aufgaben der Wasserversorgung, die vor-

mals in Form öffentlich-rechtlicher Eigenbetriebe erbracht wurden, auf privatrechtli-

che Gesellschaften (GmbH, AG) übertragen, deren Gesellschafter die Kommune al-

lerdings komplett oder überwiegend bleibt. Es erfolgt zwar hierbei keine Generierung 

von Effizienzgewinnen, allerdings impliziert die privatwirtschaftliche Rechtsform 

durch die Abkehr von zentralen Bestimmungen des Haushaltsrechts für das öffentli-

 Durch ihre Aufgabe als 

Gewährleister einer adäquaten Daseinsvorsorgeleistung hat die Kommune die Kont-

rolle über den privaten Versorger sicherzustellen. Es ist in diesem Kontext zu beach-

ten, dass kurzfristige fiskalische Ziele langfristig mit einem wirksamen öffentlichen 

Regulativ zu flankieren sind, besonders dann, wenn ein hohes Maß an Interessens-

divergenzen und Informationsasymmetrien erwartet werden können. 

 

b) Formelle Privatisierung: 

                                                 
61 Vgl. Kahl (2007), S. 8. 
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che Unternehmen ein höheres Maß an Flexibilität, Transparenz und Eigenwirtschaft-

lichkeit in der Aufgabenerfüllung.62

Im Rahmen einer Durchführungsprivatisierung werden Versorgungsaufgaben von 

Privaten übernommen. Die Kommune hat durch sorgfältige Auswahl des Betreibers 

im Rahmen eines öffentlichen Vergabeverfahrens ihre Gewährleistungsverantwor-

tung zu erfüllen.

 

 

c) Durchführungsprivatisierung: 

63 Des Weiteren sollte sich die Kommune den notwendigen Einfluss 

durch Kontroll- und ggf. Weisungsrechte sichern. Sie kann dies im Rahmen eines 

Betreiber- oder eines Betriebsführungsmodells realisieren. Beim Betriebsführungs-

modell werden Private zur Realisierung einzelner Tätigkeiten beauftragt, beim Bet-

reibermodell erfolgt die komplette Delegation der Leistungserbringung (darunter 

Maßnahmen der Errichtung, Instandhaltung und Investition) an private Partner. Der 

Vorteil dieses Modells besteht darin, dass das Infrastruktureigentum bei der Kommu-

ne verbleibt, folglich Netz und Betrieb getrennt bleiben.64

Ein weiteres in der Wasserversorgung anwendbares Modell einer Durchführungspri-

vatisierung ist das Konzessionsmodell. Die Konzession einer Dienstleistung ermäch-

tigt einen Versorger, Leistungen im eigenen Namen und auf eigenes wirtschaftliches 

Risiko gegenüber dem Kunden zu erbringen.

  

65 Für Kommunen liegt der Vorteil eines 

solchen Modells vor allem darin, dass nach Verwaltungsrecht (Art. 18 Sektorenauft-

raggeberrichtlinie66) Dienstleistungskonzessionen nicht dem europäischen und damit 

nicht dem deutschen Vergaberecht (§ 97 ff. GWB) unterliegen.67

4.4 Gewährleistung der Wasserversorgung 

 

 

Die Wasserversorgung bildet einen zentralen Pfeiler der Daseinsvorsorge in 

Deutschland. Im Rahmen des gewährleistenden Staates impliziert diese öffentliche 

Aufgabe allerdings keine zwingende Staatsaufgabe, sondern kann ebenso grund-

sätzlich von Privaten erbracht werden. Zentrales Element bildet hierbei die Versor-

                                                 
62  Vgl. Eickmeyer/Bissinger (2002), S. 72. 
63  Vgl. Kahl (2007), S. 6. 
64  Vgl. Kahl (2007), S. 6. 
65  Vgl. Frenzel/Biesecke (2007), S. 296 ff. 
66  Richtlinie 2004/17/EG des Europäischen Parlaments und des Rates v. 31.03. 2004 zur Koordinie-

rung der Zuschlagserteilung durch Auftraggeber im Bereich der Wasser-, Energie- und Verkehrs-
versorgung sowie der Postdienste. 

67  Vgl. Kahl (2007), S. 7. 
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gungssicherheit der Bürger. Über Organisationsformen sowie Mittel der Zielerrei-

chung kann der Staat frei entscheiden. Er hat allerdings, aufgrund der evidenten 

Versorgungsaufgabe, Kontrollmöglichkeiten offenzuhalten. 

Im Rahmen einer Privatisierung sind allerdings verfassungsrechtliche Vorgaben zu 

beachten. So gewährleistet das Sozialstaatsprinzip (Art. 20 Abs. 1 GG) eine sichere, 

qualitativ angemessene und flächendeckende Trinkwasserversorgung zu vertretba-

ren Preisen als Bestandteil des sozialen Existenzminimums.68 Zusätzlich bestehen 

hinsichtlich der hohen Abhängigkeit von den wichtigen Individualrechtsgütern Leben 

und Gesundheit (Art. 2 Abs. 2 S. 1 GG) qualifizierte Schutzpflichten, die eine staatli-

che Verantwortung für Mindeststandards (Hygiene und Ökologie) implizieren.69

Die rechtliche Ausgestaltung der Wasserversorgung sowie die Korrektur von Markt-

versagen obliegen dem Staat. Regulierungsaufgaben privatisierter öffentlicher Un-

ternehmen und die damit verbundene Gewährleistungsverantwortung liegen hierbei 

auf kommunaler Ebene. Diese ist allerdings mit Schwierigkeiten verbunden. Im Pra-

xisfall hat die Kommune sicherzustellen, dass die lebensnotwendige Wasserversor-

gung auch bei Ausfall eines Versorgers, durch bspw. Insolvenz oder dauerhafte 

Schlechtleistung, sichergestellt ist.

  

70 Der Zielkonflikt liegt jedoch darin, dass die 

Kommunen einerseits eine effektive Überwachung der anbietenden privaten Unter-

nehmen gewährleisten, andererseits ineffiziente Parallelstrukturen unterhalten, um 

im Bedarfsfall die Versorgung zu übernehmen.71

4.5 Wettbewerb und Liberalisierung in der Wasserversorgung 

  

 

Im deutschen Wassermarkt ist, wie dargelegt, die Konkurrenz der Leitungsnetze eher 

ausgeschlossen. Wettbewerb findet zwischen verschiedenen Wasseranbietern nur in 

geringem Maße statt. Um ein höheres Maß an Wettbewerb in der Wasserwirtschaft 

zu gewährleisten, sind zumindest zwei Wege, die international bereits Anwendung 

finden, denkbar:72

• Wettbewerb um das Netz: Der Markt nimmt hierbei die Form eines temporären 

und regulierten Monopols an, da er in einem Wettbewerbsverfahren an einen 

Anbieter vergeben wird. Die Bewirtschaftung des Netzes wird in bestimmten 

 

                                                 
68 Vgl. Emmerich-Fritsche (2007), S. 190. 
69 Vgl. Kahl (2007), S. 3. 
70 Vgl. Voßkuhle (2003). 
71 Vgl. Kahl (2007), S. 4. 
72 Vgl. Bardt (2007). 
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zeitlichen Abständen neu ausgeschrieben und an einen ausgewählten priva-

ten Anbieter vergeben, wobei auch die Möglichkeit besteht, Teilleistungen ein-

zeln auszuschreiben.73

• Wettbewerb durch Benchmarking: Wettbewerbsverhalten wird stimuliert durch 

den Vergleich mit potenziellen Wettbewerbern. Dies sollte überregional erfol-

gen und Preis- und Qualitätsregulierung der singulären Monopole einbinden. 

Die Wettbewerber werden damit mittels bestimmter Kennzahlen an anderen 

Anbietern gemessen.

 

74

 

 

Das IW Köln geht davon aus, dass in den nächsten zehn bis 15 Jahren in der Was-

serwirtschaft ein Investitionsbedarf von 50 bis 55 Milliarden Euro aufgebracht werden 

muss, und zudem eine kostengünstigere Wasserversorgung gerade für Regionen mit 

schrumpfender Bevölkerung nicht umsetzbar ist.75

Während Privatisierungsbestrebungen die Eigentumsverhältnisse der Versorgungs-

unternehmen tangieren, weist der Begriff der Liberalisierung übergeordnete ord-

nungspolitische Implikationen auf.

 Nicht zuletzt vor diesem Hinter-

grund sind Wege für eine preisgünstige und qualitativ hochwertige Wasserversor-

gung zu finden. 

76 Mit einer Privatisierung, sei sie formeller oder 

materieller Natur, korrespondiert nicht notwendigerweise eine Erhöhung der Wettbe-

werbsintensität, besonders dann nicht, wenn, wie bereits dargelegt, eine Substitution 

eines öffentlichen durch ein privates Monopol erfolgt. Liberalisierungsprozesse tan-

gieren darüber hinaus den ordnungspolitischen Rahmen, d.h. Wettbewerbsbe-

schränkungen sowie Versorgungsmonopole sollen abgebaut werden.77

In der Wasserversorgung können Liberalisierungstendenzen unterschiedliche Impli-

kationen aufweisen. In der Praxis werden unterschiedliche Regulierungsverfahren 

angewandt. Im angelsächsischen Modell existieren dauerhafte private Monopole, die 

toleriert werden, deren negative Auswirkungen allerdings durch externe Regulierung 

(z.B. Preisobergrenzen für Endverbraucher) minimiert werden sollen.

 

78

                                                 
73 Vgl. IW Köln (2006), S. 7. 
74 Vgl. IW Köln (2008), S. 7. 
75 Vgl. ebenda. 
76 Vgl. u.a. Kerber (2003), S. 8 ff. 
77 Vgl. Wackerbauer (2003), S. 10. 
78 Vgl. u.a. Wackerbauer (2003), S. 12 sowie Wackerbauer (2008). 

 Allerdings 

weist dieses Modell einen hohen Grad an Informationsasymmetrien auf. Dem franzö-

sischen Modell liegt ein stärkerer Wettbewerb zugrunde. Hier regeln Zeitverträge 
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zwischen Kommunen und privaten Unternehmen den Betrieb der kommunalen Was-

serversorgung.79 Dieses Modell beinhaltet in der Regel ein komplettes Leistungspa-

ket bzw. einen kompletten Zyklus vom Betrieb der Netze über Finanzierung und stra-

tegische Planung.80

Im deutschen Modell spielt das staatliche Regulativ eine untergeordnete Rolle. Es 

besteht keine externe Relation zwischen privaten Versorgern/Betreibern und der öf-

fentlichen Seite, sondern es wird ein Einfluss auf den Betrieb kommunaler Wasser-

netze durch Eigentümerrechte vollzogen, die von den Kommunen wahrgenommen 

werden.

 Ein gewisser Einfluss der Kommunen bleibt hier, im Gegensatz 

zum angelsächsischen Modell gewahrt. 

81 Damit werden mögliche Informationsasymmetrien minimiert. Der Betrieb 

der Wassernetze wiederum wird streng von der Erstellung und dem Vertrieb der ver-

bundenen Güter getrennt. Ineffizienzen können dadurch ebenfalls minimiert wer-

den.82

5 Entwicklung der Versorgungspreise in Korrelation zum Priva-
tisierungsgrad 

  

 

Aus den bisherigen Ausführungen kann nicht unmittelbar abgeleitet werden, ob eine 

Privatisierung im Bereich der Wasserversorgung für den Endverbraucher tendenziell 

zu höheren oder zu niedrigeren Preisen als bei einer rein öffentlichen Bereitstellung 

führt. Zum einen stehen betriebswirtschaftliche Effizienzpotenziale im Raum, deren 

Erschließung zu niedrigeren Kosten der Leistungserstellung führen könnte. Zum an-

deren impliziert das Vorhandensein eines privaten Investors Zahlungsansprüche, die 

ceteris paribus dann zu Preiserhöhungen führen, wenn sich der öffentliche Wasser-

versorger bislang exakt an das Kostendeckungsgebot und Kostenüberdeckungsver-

bot gehalten hat. 

Um die Diskussion um Privatisierungstendenzen in der deutschen Wasserwirtschaft 

mit empirischen Erkenntnissen anzureichern, wurde eine Analyse der Wasserversor-

gungspreise des Jahres 2007 vorgenommen und diese mit den Eigentümerstruktu-

ren der Wasserversorgungsbetriebe verknüpft. Der Bereich der Wasserentsorgung 

wurde aus der Betrachtung ausgeschlossen, da in diesem Bereich materielle Privati-

sierungen nicht ohne Weiteres möglich sind, obgleich sich die Autoren bewusst sind, 
                                                 
79 Vgl. u.a. Kraemer/Jäger (1997). 
80 Vgl. u.a. Wackerbauer (2003), S. 13 sowie Wackerbauer (2008). 
81 Vgl. ebenda. 
82 Vgl. ebenda. 



Privatisierung der Wasserversorgung aus ordnungstheoretischer Perspektive 

26 

dass nur beide Preisbestandteile zu einer vollständigen Bewertung der Fragestellung 

führen können. Die Untersuchung basierte auf den Daten der Versorger in den 100 

größten deutschen Städten, in denen ein Drittel der Bevölkerung der Bundesrepublik 

lebt. 

Die Erhebung der Versorgungspreise aus dem Jahr 2007 erfolgte mit Unterstützung 

durch die VERIVOX GMBH. Um die Fixkosten der Wasserversorgung hinreichend zu 

berücksichtigen, wurden zunächst durchschnittliche Verbrauchszahlen für verschie-

dene Haushaltstypen und die dazugehörigen Gesamtpreise der Versorgung ermittelt. 

Diese Gesamtpreise wurden dann durch den typenspezifischen Gesamtverbrauch 

geteilt. Schließlich fand eine Gewichtung der Haushaltstypen gemäß den Angaben 

des Mikrozensus des Statistischen Bundesamtes statt, um einen durchschnittlichen 

Trinkwasserversorgungspreis je Mengeneinheit für die interregionalen Vergleiche zu 

gewinnen. 

Die Einteilung der Wasserversorgungsunternehmen in rein öffentliche und teilprivati-

sierte erfolgte anhand der tatsächlichen Eigentümerstruktur und somit gemäß des 

Konzepts der materiellen Privatisierung. Die überwiegende Mehrheit der Unterneh-

men in der Stichprobe wird in privaten Rechtsformen betrieben, sodass sich in vielen 

Fällen formal privatisierte GmbH und AG zu 100 % in öffentlicher Hand befinden. 

Diese Fälle wurden im Rahmen dieser Untersuchung der Gruppe der rein öffentli-

chen Wasserversorger zugeordnet. Der Gruppe der (teil-)privatisierten Unternehmen 

wurden all diejenigen Unternehmen zugeordnet, die direkt oder indirekt (z. B. über 

Holding-Strukturen) über nichtöffentliche Anteilseigner verfügen. Die Höhe des pri-

vatwirtschaftlichen Anteils war dabei zunächst unerheblich. 

Die Analyse zeigt zunächst, dass in 66 der 100 größten deutschen Städte die Was-

serversorger materiell teilprivatisiert sind. Die Privatisierung in der Wasserversor-

gungswirtschaft ist folglich bereits recht weit vorangeschritten. Der Anteil privatwirt-

schaftlicher Investoren liegt dabei zwischen 10 % (Leverkusen) und 100 % (Stuttgart, 

Rostock).83 Abbildung 3 Wie  zeigt, sind in reichlich einem Viertel der Wasserversor-

gungsunternehmen private Investoren mit bis zu 25 % beteiligt. Der größte Teil der 

Stichprobe weist private Anteile zwischen 25 % und 50 % auf. Höhere Anteile sind 

wiederum seltener – in lediglich vier Großstädten wird die Wasserversorgung komp-

lett aus privatwirtschaftlicher Hand erbracht. 

                                                 
83 Die Eigentümerstrukturen von vorhandenen Holdingstrukturen wurden dabei genauso einbezogen 

wie Querverbünde, in denen ein teilprivatisierter Versorger wiederum Anteile am Versorger in einer 
anderen Stadt hält. 
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Abbildung 3: Anteile privater Investoren an Wasserversorgungsunternehmen 
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31
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Quelle: Eigene Darstellung, Daten: eigene Recherche. 

 

In Verbindung mit den Daten zu den durchschnittlichen Trinkwasserpreisen je Ku-

bikmeter ist zunächst kein Unterschied zwischen rein öffentlichen und teilprivatisier-

ten Wasserversorgern zu erkennen. Der Preisunterschied ist je m³ mit durchschnitt-

lich 3,00 € gegenüber 2,93 € bei rein öffentlicher Wasserversorgung vernachlässig-

bar gering. Zwar wird der niedrigste Versorgungspreis von 1,40 € je m³ von einem 

öffentlichen Versorger erreicht. Der niedrigste Wert eines teilprivatisierten Versorgers 

liegt mit 1,92 € je m³ jedoch ebenfalls weit unter dem Durchschnitt und weit unter den 

Preisen vieler öffentlicher Versorger. Der höchste berechnete Preis entfiel mit 4,35 € 

je m³ auf ein teilprivatisiertes Unternehmen, das jedoch nur geringfügig teurer war als 

das teuerste öffentliche Unternehmen (4,31 € je m³). 

Werden weiterhin die Preise nach den Anteilen der privaten Investoren am Versor-

gungsunternehmen kategorisiert, ergeben sich bis zu einem Anteil von 50 % kaum 

Unterschiede (Abbildung 4). Im Bereich zwischen 25 % und 50 % sind sogar gering-

fügig niedrigere Preise zu beobachten als im Falle ausschließlich öffentlicher Leis-

tungserbringung. Dies könnte als praktischer Beleg für die These gehobener be-

triebswirtschaftlicher Effizienzpotenziale interpretiert werden, die sich in stabilen bzw. 

sinkenden Preisen niederschlagen. In den Gruppen mit höheren privaten Anteilen 
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steigt das Preisniveau um durchschnittlich 6,7 % bzw. 27,6 % über das Vergleichsni-

veau einer rein öffentlich organisierten Versorgung. Diese Daten sprechen wiederum 

für die These eines erhöhten Finanzmittelabflusses an private Investoren, der über 

höhere Preise finanziert wird. Allerdings ist die Gruppe mit mehr als 75 % privaten 

Anteilen schwach besetzt, so dass die Ergebnisse nicht mehr als Tendenzaussagen 

darstellen können. 

 

Abbildung 4: Trinkwasserpreise nach Anteilen privater Investoren am Versorger 
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Quelle: Eigene Darstellung, Eigene Berechnung, Daten: eigene Recherche/Verivox 

GmbH. 

 

Bei der Interpretation der Ergebnisse muss beachtet werden, dass eine Vielzahl von 

Faktoren Einfluss auf den Trinkwasserpreis haben, die die Versorgungsunternehmen 

nicht beeinflussen können (insbesondere Wasserverfügbarkeit und topographische 

Bedingungen). Insofern ist die These eines mit dem Privatanteil steigenden Endver-

braucherpreises mit Vorsicht zu prüfen. 

Zudem bleibt nach wie vor im Unklaren, inwieweit durch die Beteiligung privater In-

vestoren gehobene Effizienzpotenziale in Preissenkungen überführt werden. Es ist 

denkbar, dass hier zu Gunsten einer höheren Ausschüttung entschieden wird und bei 

strenger Interpretation des Kostenüberdeckungsverbots ein niedrigerer Versor-

gungspreis möglich wäre. 
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In jedem Falle weist die empirische Analyse die Vermutung zurück, dass der Einstieg 

eines privaten Investors in jedem Falle überdurchschnittliche Preise nach sich zieht. 

 

6 Fazit 

Die Wasserver- und -entsorgung in Deutschland unterliegt nach dem Sozialstaats-

prinzip bezüglich des besonders schutzwürdigen Gutes Wasser verfassungsrechtli-

chen Vorgaben. Dem Bund obliegt die Rahmengesetzgebung, die Leistungserbrin-

gung liegt wiederum bei den Kommunen, die im Rahmen des gewährleistenden 

Staates die Versorgung zumindest sicherzustellen haben. Im Rahmen der Wasser-

versorgung können die Gemeinden dabei selbst entscheiden, ob sie die Leistung 

selbst erstellen oder durch Dritte erbringen lassen. 

Vor diesem Hintergrund zielt eine private Beteiligung an der Wasserversorgung sei-

tens der Kommune vor allem auf einnahmeseitige Aspekte, vor allem hinsichtlich ei-

nes hohen (Teil-)Verkaufserlöses. Ob sich dabei allerdings die ebenfalls erhofften 

Effizienzgewinne realisieren lassen, die sich dann wiederum in günstigen Verbrau-

cherpreisen niederschlagen, lässt sich nicht allgemein verbindlich darlegen. Vielmehr 

wurde im Rahmen einer punktuellen empirischen Betrachtung deutlich, dass sich die 

Wasserpreise sowohl aus öffentlichem als auch teilprivatisiertem Angebot wenig un-

terscheiden. Eine Ausnahme bildet dabei die Gruppe der Versorger, die zu mehr als 

75 % privatisiert wurden. Bei diesen Anbietern lag der Preis im Durchschnitt wesent-

lich höher als bei den andern Eigentümerstrukturen. Allerdings war diese Gruppe 

deutlich schwächer besetzt als die übrigen. Ebenfalls ist anzumerken, dass im Rah-

men der Ceteris-paribus-Analyse Einflussfaktoren auf Trinkwasserpreise ausgek-

lammert wurden, die Versorgungsunternehmen nicht beeinflussen können, wie bspw. 

Wasserverfügbarkeit oder topographische Bedingungen. Andererseits kann nicht 

genau dargelegt werden, inwieweit durch eine Beteiligung Privater Effizienzpotenzia-

le in Preissenkungen münden.  
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